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RS OGH 1933/10/31 3Ob932/33
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.10.1933

Norm

EO §150

Rechtssatz

Die den im § 150 EO bezeichneten Lasten nachfolgenden Gläubiger haben kein Recht darauf, daß die vorangehende

Last ohne Anrechnung auf das Meistbot übernommen wurde.
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